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Vorhaben-ID 027.00.00/23 / Antrag der Firma JUWI GmbH in der Gemarkung Reesdorf, Flur 3 und 4 acht Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben
Hier: Einwendung
Sehr geehrter Herr Dorn,

sehr geehrte Damen und Herren,
Ich fühle mich von dem o.g. Vorhaben persönlich betroffen und erhebe hiermit folgende Einwendungen: 
1. Die Antragsunterlagen sind unvollständig bzw. nicht zugänglich
Es fehlen zu einem vollständigen Antrag zumindest folgende Unterlagen/Gutachten:
· ein Gutachten über die Bewertung der betroffenen Wohngebiete gem. Baunutzungsverordnung (BauNVO);

· Vorlage eines Brand- und Katastrophenschutzkonzeptes, welches sowohl die technisch als auch personellen Fragen der Verhütung eines von WKA ausgehenden Waldbrandes umfassend darstellt;

· ein unabhängiges Gutachten zu der Wirtschaftlichkeit der beantragten WKA;

· ein unabhängiges Gutachten zum Windertrag/Windhöffigkeit;

· ein unabhängiges Gutachten zum Baugrund und zur Statik/Standsicherheit (u.a. beabsichtigte Flachgründung) der WKA;

· ein unabhängiges Gutachten zur Weltminderung der Immobilien im Antragsgebiet, das unterschiedliche Abstände zu den WKA berücksichtigt;

· genaue Angaben und eine unabhängige Studie zu den Größenordnungen der nötigen

Waldrodungen und ihren Auswirkungen;

· ein Gutachten, welches die Auswirkungen der Errichtung von Windkraftanlagen auf den Tourismus in der Region untersucht;

· ein Gutachten zur Belastung des Gebietes mit Munition (Kampfmittelgutachten)/hier wird in den Antragsunterlagen/Geotechnischer Bericht nur gemutmaßt, dass mehrere Bombentrichter ausgemacht wurden;

· ein unabhängiges Artenschutzgutachten insbesondere unter Beachtung der

· Flugkorridore/Transferstrecken der im Gebiet vorkommenden Fledermausarten;

· ein Gutachten, welches den Nachweis erbringt, dass von dem Windpark keine Gefahrdung des Grundwassers/der Trinkwasserversorgung ausgeht;

· ein Gutachten, welches die Entfernungen von WKA zu Wegen im Falle des Eisabwurfes

· nachweist;

· eine unabhängige Studie zur CO2 Bilanz nach Rodung der Waldflächen;

· genaue Angaben und die dazugehörigen Karten für Zugangsstraßen, Stromleitungen und

· Schaltanlagen zur Aufnahme und Weiterleitung des Stroms. 
Die Antragsunterlagen / die Planung ist diesbezüglich zu vervollständigen.
2. WEA sind tickende Zeitbomben 

Eine Endabnahme der beantragten Industrieanlagen durch den TÜV ist offensichtlich nicht vorgesehen. Damit besteht ein enormes, unkalkulierbares Risiko bei Inbetriebnahme und Betrieb der Anlagen: „Deutschland verabschiedet sich von Kohle- und Kernkraftwerken, künftig sollen erneuerbare Energiequellen den notwendigen Strom erzeugen. Dabei kommt dem Wind die wichtigste Rolle zu: Schon jetzt liegt der Anteil der Windkraft an der Bruttostromerzeugung bei über 20 Prozent – weit über dem der Solarenergie.

Derzeit wächst vor allem die Zahl der Offshore-Windparks auf hoher See, die ihren Strom über lange Trassen zu den Abnehmern leiten. Auf dem Land ist der Ausbau der Windenergie allerdings deutschlandweit ins Stocken gekommen. Umso wichtiger ist es jetzt, Windräder mit regelmäßigen Prüfungen sicherer zu machen, um die Menschen besser zu schützen und die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien zu erhalten. Da Schäden an Windrädern immer wieder Mensch und Umwelt gefährden, fordert der TÜV-Verband eine Aufnahme dieser Anlagen in den Regelungsbereich der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Das würde bedeuten: Jedes Windrad wird mindestens alle zwei Jahre nach verbindlichen bundeseinheitlichen Vorgaben überprüft.“
                          (Hervorhebung die Unterzeichner) 
3. Das Vorhaben ist energiepolitisch zweifelhaft
Wie bekannt, handelt es sich bei Windenergieanlagen (WEA) um eine Form der volatilen Energieerzeugung. Also sind die Zeiten, in denen kein Wind weht zur Sicherung der Kontinuität der Energieversorgung auszugleichen. Dazu gehören notwendigerweise Speicherkapazitäten. 

Der Begriff „Speicher“ kommt in den Antragsunterlagen im Sinne von Energiespeichern nicht vor! 
Insofern bleibt völlig offen, wie mit Über- oder Unterproduktionen und der hieraus resultierenden Netzstabilität / Versorgungsstabilität umgegangen werden soll. Schon dies allein ist ein Grund, den Antrag als nicht genehmigungsfähig abzulehnen. 
4. Lärmschutz / Infraschall
Das Thema mag „umstritten“ sein, ist aber nicht von der Hand zu weisen: 

„Französisches Appellationsgericht stellt Veränderungen des Gesundheitszustandes

durch tieffrequenten Schall und Infraschall, ausgehend von Windenergieanlagen, fest.

Urteil des Cour d'appel de Toulouse vom 8. Juli 2021

– 20/01384 –

Der „Cour d'appel de Toulouse“, ein Berufungsgericht, hat mit dem ... Urteil vom 8. Juli 2021 eine ... den Klägern, die in der Nähe von sechs Windenergieanlagen wohnen, Recht gegeben und festgestellt, dass der Betrieb der Anlagen in einer Entfernung von 700 m bis 1.300 m zu Veränderungen des Gesundheitszustandes geführt hat. Das Berufungsgericht hat nach entsprechender Überprüfung in seinem Urteil ausgeführt, dass die Kläger unter dem auf tieffrequenten Schall und auf Infraschall zurückzuführenden sog. Windturbinensyndrom leiden. Es hat ihnen einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 128.000 € zugesprochen.

Die Begründung des obergerichtlichen Urteils bestätigt den insofern eingetretenen

Erkenntnisfortschritt der letzten Jahre (I) und dürfte auch für die hier in Deutschland geführte Diskussion um dieses Thema Bedeutung haben (II).“

Vor dem Errichten weiterer WEA ist das Ergebnis der Forschungsarbeiten abzuwarten. Alles andere bedeutet, dass den Prinzipien des vorsorgenden Gesundheitsschutzes widersprochen wird. 

5. Abrieb / PFAS-fasern / Carbon-Fasern etc.  

Quelle = https://www.ida-hd.de/windkraftanlagen-giftige-kontaminationen-statt-sauberer-energie/ Auszug: 
„Windkraftanlagen –  PFAS und andere toxische Substanzen

Die Rotorblätter sind hohen aerodynamischen Belastungen und Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Wind, Hagel, Eis, Starkregen, Temperaturwechsel, Blitzeinschlägen und großflächigen Insektenschlägen und -verklebungen an der Oberfläche ausgesetzt. Daher werden insbesondere bei neueren Windkraftanlagen wegen der höheren Windgeschwindigkeit infolge der Höhe der Anlagen und der hohen Umfangsgeschwindigkeiten an den Flügelspitzen (>300 km/h), Mikroplastikpartikel an den Flügeln erodiert.

Die Abtragmenge beträgt je nach Standort und Leistung ca. 30-150 kg je Windrad und Jahr, bei küstennahen Lagen oder sehr hohen Windanlagen eher mehr.

Hierbei ist zu beachten, dass dieser Abrieb ausgerechnet in Gegenden stattfindet, die bisher nicht oder kaum durch industrielle Emissionen betroffen waren, also eine flächendeckende Kontamination bisher weitgehend unberührter Gebiete.

Sie besteht aus umweltschädigenden Mikroplastikpartikeln aus glasfaserverstärktem, giftigen Epoxid GFK/CFK und dem krebserregenden Bisphenol A, ebenso PFAS. Diese Mikropartikel bzw. toxischen Substanzen werden mit hoher Geschwindigkeit weit über die Wohnbebauung, landwirtschaftliche Flächen und Sonderkulturen geschleudert. Sie kontaminieren die Böden und dringen in das Grundwasser ein. GFK/CFK/Bisphenol A-Mikropartikel sind als krebserregend klassifiziert und dürfen beispielsweise in Babytrinkflaschen keine Verwendung mehr finden.
Für WKA gibt es solche Vorschriften nicht. Die Typenprüfung zur Genehmigung von WKA umfasst zudem keine Mikropartikelabriebe, die jedoch gesundheitsschädlich sind.

Beim Brand eines Windrades wird die Umgebung – je nach Windrichtung – weiträumig durch lungengängige GFK/CFK/Bisphenol-A-Mikropartikel verseucht. Die Warnungen von Feuerwehr und Rettungskräften vor diesen krebserregenden Partikeln von brechenden oder brennenden Rotorblättern sind sehr berechtigt. In Höhe der Rotorblätter lässt sich ein Feuer nicht löschen.“

6. Wald-Brandschutz 
Das brennende WKA nicht löschbar sind, ist seit langem gesicherter Erkenntnisstand. Dennoch sollen sie in Wäldern errichtet werden.


Der NDR veröffentlichte am 23.01.2025 unter dem Titel "Waldbrände durch Windräder - reale Gefahr oder Panikmache? „... Was, wenn ... Windräder mitten im Sommer, nach Wochen ohne Regen, Feuer fangen? Der NABU Emsland/Grafschaft Bentheim ist alarmiert. Von einem brennenden Windrad könnten Funken fliegen oder Anlagenteile herunterfallen und das Feuer leicht auf die Umgebung übergreifen, so Mitarbeiterin Katja Hübner.“


Der NABU "... warnt nach dem Brand an einer Windkraftanlage in Gildehaus (Landkreis Grafschaft Bentheim) vor dem Bau von Windparks in Wäldern. ... Die Feuerwehr könne die Windräder in mehr als 100 Metern nicht löschen. Die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, die zahlreiche Windenergieanlagen in Wäldern errichten wollen, sollten ihre Haltung überdenken, heißt es. Gerhard Busmann, Vorsitzender des NABU-Regionalverbandes Emsland/ Grafschaft Bentheim geht in der Pressemitteilung aber auch auf einen anderen Aspekt des Baus von Windrädern in Wäldern ein: "Dadurch würden zahlreiche Naherholungsgebiete zerschnitten und verlärmt. Von den Zerstörungen von Lebensräumen für gefährdete Tierarten und die Erhöhung der Kollisionsgefahr an den Rotoren für viele Vogel- und Fledermausarten ganz zu schweigen."
 
7. Wald

Unter den diversen Quellen, die sich mit der Bedeutung von Wäldern für die menschliche Zivilisation, den Umwelt- und Klimaschutz beschäftigen sei nachfolgend lediglich die „MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN / Neue EU-Waldstrategie für 2030“
 zitiert, um zu unterstreichen, dass Industrieanlagen jeglicher Art (auch WKA) nicht in Wälder gehören:

„Wälder spielen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft seit langem eine enorm wichtige Rolle, da sie Arbeitsplätze schaffen und Lebensmittel, Arzneimittel, Materialien, sauberes Wasser und mehr bereitstellen. Über Jahrhunderte waren Wälder ein dynamisches Zentrum des Kulturerbes und der Handwerkskunst, der Tradition und der Innovation. So wichtig sie in der Vergangenheit auch waren – für unsere Zukunft sind sie von entscheidender Bedeutung. Wälder sind ein natürlicher Verbündeter bei der Anpassung an und dem Kampf gegen den Klimawandel und sie werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Mit dem Schutz der Waldökosysteme wird auch das Risiko von Zoonosen und weltweiten Pandemien gesenkt. Daher hängen eine gesunde Zukunft für Mensch und Planet sowie Wohlstand davon ab, ob sichergestellt wird, dass die Wälder in ganz Europa und der Welt gesund, artenreich und widerstandsfähig sind.

...

Damit dieser Übergang gelingen kann, brauchen wir größere, gesündere und vielfältigere Wälder, insbesondere für die Kohlenstoffspeicherung und -bindung, für die Verringerung der Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit und für die Eindämmung des Verlusts von Lebensräumen und Arten. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Wälder in der Lage sind, ihre sozioökonomischen Funktionen in den nächsten Jahrzehnten zu erfüllen. Um dies zu erreichen, müssen wir negative Trends umkehren, die Überwachung verbessern, damit der Zustand unserer Wälder besser erfasst werden kann, und unsere Anstrengungen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität in den Wäldern verstärken und somit die Widerstandsfähigkeit der Wälder sicherstellen. Ebenso wichtig ist es, dass wir die Verfügbarkeit von Holz gewährleisten sowie waldwirtschaftliche Tätigkeiten außerhalb des Holzsektors fördern, um die lokale Wirtschaft und die Beschäftigung in ländlichen Gebieten zu diversifizieren.

...

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Verwendung von Holz beim Aufbau einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft gemäß dem Prinzip der Kaskadennutzung und insbesondere durch Marktanreize optimieren. Dies bedeutet, dass Holz so viel wie möglich für langlebige Materialien und Produkte verwendet werden sollte, um seine CO2-intensiven und aus fossilen Rohstoffen gewonnenen Gegenstücke zu ersetzen – zum Beispiel bei Gebäuden und Möbeln – wobei eingeräumt werden muss, dass nicht jede Art von Holz für solche Zwecke geeignet ist. Durch Verfahrensinnovationen in diesem Bereich können auch biobasierte Materialien und Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen als ihre fossilen Gegenstücke bereitgestellt werden. 

...

Die EU-Waldstrategie zielt darauf ab, die gesamte nachhaltige waldbasierte Bioökonomie, die mit ihr anerkannt wird, zu fördern, damit sie die ehrgeizigen Ziele der EU in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt ergänzt.“

(Hervorhebung die Unterzeichner)

Nur nebenbei sei erwähnt, dass Deutschland großen Wert darauf legt, weltweit Wälder zu erhalten, klimaresistent umzubauen und zu erweitern. Leider nur im eigenen Land nicht. 

Dazu das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: 

„Wälder sind einzigartig. Mit knapp vier Milliarden Hektar bedecken sie noch rund 30 Prozent der Erdoberfläche. Sie erfüllen vielfältige Funktionen für Mensch und Natur, so als lebenswichtiger Rohstofflieferant oder für den Klima- und Artenschutz.

Und doch ist es bis heute nicht gelungen, ihre fortschreitende Zerstörung und Degradierung aufzuhalten.“
 

 .

Die MAZ veröffentlichte am 02.02.2025, 11:34 Uhr auf ihrem Onlineportal einen Artikel von Rüdiger Braun: 
„Dem brandenburgischen Wald geht es so schlecht wie lange nicht. Das zeigt der Waldzustandsbericht 2024, den Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD) am Donnerstag in der Staatskanzlei vorstellte.

„Ich hätte mir gewünscht, dass ich positive Nachrichten vortragen darf, aber dem ist leider nicht so“, sagte sie. „Der Zustand des Waldes hat sich deutlich verschlechtert.“

Drei Viertel der Eichen sind schwer geschädigt

„32 Prozent der Bäume haben deutliche Schäden“, so Hanka Mittelstädt. „Das ist eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.“ Als „deutlicher Schaden“ gilt, wenn ein über Jahre beobachteter Baum in der Krone 25 Prozent seiner Blätter oder Nadeln verloren hat.

Besonders hart trifft es die Eichen. 75 Prozent der beobachteten Bäume zeigten schwere Schäden. Das sei der höchste bisher nachgewiesen Blattverlust bei dieser Art. Rainer Hentschel vom Landesbetrieb Forst Brandenburg sprach von einem „dramatischen Ergebnis“ der Beobachtung.

Auch der Anteil der schwer geschädigten Buchen habe sich von 33 Prozent 2023 auf 64 Prozent fast verdoppelt. Nicht verschont bleibt auch der Hauptbaum Brandenburgs, die Kiefer.

Bei den Kiefern waren in den vergangenen Jahren die schweren Schäden zurückgegangen. Im Jahr 2024 stieg der Anteil der schwer geschädigten Bäume jedoch von nur neun Prozent im Vorjahr auf nun 17 Prozent an.

Spätfrost im Frühjahr schädigte die Bäume

Ein Grund für diese extreme Steigerung sehen die Forstleute in Schäden durch den Spätfrost im Frühjahr 2024. Dauerbrenner bleibt die durch den Klimawandel vorangetriebene negative Wasserbilanz. Ein Blick auf Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigt, dass Brandenburgs Waldböden in der Vegetationsperiode zu trocken sind.

„Forstwirtschaft ist Klimaschutz

Der Wald ist der größte Klimaschützer in unserem Land: Die Bäume sind Holzproduzenten mit Sonnenantrieb. Aus Sonne, Wasser und dem Kohlendioxid (CO2) der Luft erzeugen die Bäume Holz, Sauerstoff und Pflanzenzucker. Dieser Vorgang heißt Photosynthese. Aus dem Pflanzenzucker und den Nährelementen des Waldbodens bauen die Bäume Triebe, Knospen, Blätter, Blüten, Früchte, Wurzeln, Rinde und Holz. 

Wald und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft leisten einen mehrfachen Beitrag zum Klimaschutz: 

· Der Wald ist eine wichtige Kohlenstoffsenke: In den Bäumen und im Waldboden sind große Mengen an Kohlenstoff gebunden. 

· Holz besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Es ist daher ein effektiver Kohlenstoffspeicher, insbesondere dann, wenn das Holz für langlebige Produkte verwendet wird (z. B. Gebäude). 

· Holz kann energie-intensivere Rohstoffe wie Metall und Kunststoffe ersetzen. Dies entlastet die Umwelt und hilft, knappe Rohstoffe zu schonen.

· Holz ist gespeicherte Sonnenenergie und kann fossile Brennstoffe ersetzen. So wird weniger CO2 freigesetzt. Das kommt der globalen CO2-Bilanz zugute und hilft, knappe fossile Energieträger zu schonen.

So hilft Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft dem Klima. Insbesondere der Ersatz von energie-intensiveren Rohstoffen sowie von fossilen Brennstoffen führt insgesamt zu einer positiven CO2-Bilanz.“

Das bedeutet aber auch, Wald für die Errichtung von Industrieanlagen zu vernichten, steht dem Klimaschutz entgegen. 
8. Insekten

Über den Umfang der Insektenverluste durch das Bauvorhaben der Fa. JUWI wird im vorliegenden Antrag nicht berichtet. Unbeachtet bleibt ebenfalls das reiche Insektenspektrum im Vorhabensgebiet, das mit der Italienischen Schönschrecke (Calliptamus italicus), der Blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) sowie dem Ockerbindigen Samtfalter (Hipparchia semele) und dem Vierpunkt-Flechtenbär (Lithosia quadra) einige Besonderheiten aufzuweisen hat. Jährlich durchziehen kleine Gruppen von wandernden Faltern (insbes. Distelfalter) das Waldgebiet der Reesdorfer Heide.

Seit vielen Jahren ist ein besorgniserregender Schwund der Insekten zu beobachten: Die Krefelder Studie von 2017 (Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809), ein über 27 Jahre angelegtes Forschungsprojekt, nennt einen Rückgang der Insektenzahlen um 75%. Forscher im Randecker Maar (https://randecker-maar.de/) dokumentieren für einen Zeitraum von 50 Jahren den Schwund von Schwebfliegen (Syrphidae), einer wichtigen Bestäuber-Art, um 85‒97% (https://randecker-maar.de/wp-content/uploads/2020/06/1988_Schwebfliegen-Randecker-Maar-faunistischer-%C3%9Cberblick.pdf , auch https://www.hochstamm-deutschland.de/files/hochstamm/NEWS/PDFs/2020_50-j%C3%A4hr.-Untersuchungen-an-Schwebfliegen-belegen-extreme-R%C3%BCckg%C3%A4nge.pdf). Als Hauptursache dieses multifaktoriellen Geschehens wird die Entwertung der natürlichen Lebensräume angesehen, insbesondere die in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide und Düngemittel. 
Doch auch andere Faktoren tragen zu der beängstigenden Entwicklung bei:

In der 2019 veröffentlichten FliWip-Studie 1 des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR: file:///C:/Users/hrg/Downloads/faktencheck-fluginsekten-windkraft-studie.pdf) aus dem Jahr 2018, finanziert vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, wurde ein wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen Insektenschwund und Windenergieanlagen (WEAs) festgestellt. Berechnungen der Studie zufolge werden jährlich geschätzt 1.200 Tonnen Insekten durch Kollisionen mit WEAs vernichtet. Insekten nutzen die gleiche atmosphärische Ebene, die „flight boundary layer“ (FBL) ab etwa 30 Metern Höhe, in der auch die Rotoren der WEAs sich befinden, Autor: F. Trieb. Das bestürzende Ergebnis der Studie wurde anschließend von der Bundesregierung ignoriert. Laut Dr. Christian Voigt (Institut für Wildtierforschung, Berlin) ist die DLR-Studie ein Schwergewicht. 
9. Wölfe

Entgegen der Aussage in der UVP, es sei nur ein Wolfspaar dokumentiert, ist mit Ausnahme eines Jahres im Antragsgebiet ein Rudel dokumentiert. Quelle dazu: 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/woelfe-in-brandenburg/wolfsbestand-brandenburg/wolfsnachweise/ 

[image: image1.png]



10. Wildbrücke / Grünbrücke über die A 9 bei Beelitz
Die Grünbrücke
 verbindet das Waldgebiet auf beiden Seiten der A 9 für Wildtiere. Sie wurde in der Zeit von August 2016 bis Oktober 2018 gebaut. Danach wurde sie mit Sträuchern und kleinbleibenden Bäumen, wie Eberesche und Feldahorn bepflanzt, um für Wildtiere eine natürliche Umgebung zu schaffen. In der Ausdehnung des Gebietes der genehmigten WEA der Firma Juwi AG in Nord-Südrichtung liegt sie in der Mitte (siehe Abb. 1). Einige genehmigten WEA sind nahe an der Autobahn, sodass die Wildtiere den Windpark in Ost-West-Richtung durchqueren müssten.

Grünbrücken dienen zur Vernetzung von Biotopen, um die Bewahrung, die Wiederherstellung und die Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen zu ermöglichen. Die Erhaltung der Artenvielfalt kann langfristig nur gelingen, wenn es einen genetischen Austausch der Individuen zwischen den Schutzgebieten gibt. 

Die Grünbrücke über die A 9 wurde als Großsäugerkorridor zur Verbindung des Großschutzgebietes Naturpark Nuthe-Nieplitz mit den westlichen Schutzgebieten errichtet (siehe Abb. 2). Insgesamt ist sie Teil des Ökologischen Korridors Südbrandenburg. Besonders für die isolierten Populationen von Rothirsch und Wolf wurde ein Biotopverbund geschaffen.  Natürlich profitieren auch Amphibien, Reptilien sowie flugunfähige Insekten davon. Die Grünbrücke verbindet ein großes zusammenhängendes Waldgebiet.

Es besteht die Gefahr, dass gerade scheue, schützenswerte Arten den Windpark meiden und versuchen werden, die Autobahn an anderer Stelle zu überqueren. 

Die Errichtung des Windparks konterkariert das Ziel eines Wildkorridors.

Inzwischen breiten sich auch die streng geschützten Wildkatzen (felis silvestris) in Brandenburg aus. Es gab einen Fund bei Kummersdorf-Gut. Im Fläming lebt eine kleine Population. 
11. Wertverlust von Grundstücken / Immobilien
Es ist bekannt, dass Grundstücke in der Nähe von Windparks als unverkäuflich gelten. Es ist zu befürchten, dass im Falle der weiteren Errichtung von WEA der Wert der Grundstücke der betroffenen Einwohner/-innen weiter sinkt bzw. die Grundstücke unverkäuflich werden. 
Die wenigen Studien zum Thema sind leider widersprüchlich, anerkennen aber Werteverluste:

„Im Durchschnitt der gesamten Stichprobe etwa sinken die Immobilienpreise um bis zu 8 %, nachdem eine Windkraftanlage in Sichtweite und unmittelbarer Nachbarschaft zum Grundstück der Immobilie errichtet wurde.“

-----------------------------------

Es ist zu befürchten, dass nach einer eventuellen Genehmigung des Vorhabens in der Folgezeit weitere WEA beantragt und errichtet werden sollen. Dafür spricht schon die Bezeichnung „Windpark Reesdorf I 8x V162-7,2 mit 169 m Nabenhöhe“.
 
Weitere Einwendungen, insbesondere vertiefende Einwendungen bleiben vorbehalten.  

Insgesamt ist somit der Antrag der Firma JUWI GmbH, Energie-Allee 1 in 55286 Wörrstadt, die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu erteilen, auf den Grundstücken in der Gemarkung Reesdorf, Flur 3, Flurstücke 66, 83 und 84 sowie Flur 4, Flurstücke 242, 249, 40, 46 und 280 acht Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben, abzulehnen.
Sollte der vorgenannte Antrag positiv beschieden werden, stellt das eine Verletzung meiner privaten Belange dar.

Mit freundlichen Grüßen
Herr/Frau Mustermann


Reesdorfer Heide








� Quelle: �HYPERLINK "https://www.tuev-verband.de/anlagen/energie/windenergie"�https://www.tuev-verband.de/anlagen/energie/windenergie�





� Quelle: �HYPERLINK "https://www.caemmerer-lenz.de/fileadmin/user_upload/211107-CL-Artikel-WEA-TieffrInfraSchall.pdf"�https://www.caemmerer-lenz.de/fileadmin/user_upload/211107-CL-Artikel-WEA-TieffrInfraSchall.pdf� 


� Quelle: �HYPERLINK "https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Waldbraende-durch-Windraeder-reale-Gefahr-oder-Panikmache-,windkraft1464.html"�https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Waldbraende-durch-Windraeder-reale-Gefahr-oder-Panikmache-,windkraft1464.html� 





� Quelle: �HYPERLINK "https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Erhoehte-Brandgefahr-NABU-warnt-vor-Windraedern-im-Wald,aktuellosnabrueck12754.html"�https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/osnabrueck_emsland/Erhoehte-Brandgefahr-NABU-warnt-vor-Windraedern-im-Wald,aktuellosnabrueck12754.html� 


� Quelle: �HYPERLINK "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572&qid=1698158468325"�https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572&qid=1698158468325� 


� Quelle: �HYPERLINK "https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/waelder-weltweit_node.html"�https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/waelder-weltweit_node.html�





� Quelle: �HYPERLINK "https://www.maz-online.de/brandenburg/wald-in-brandenburg-jeder-dritte-baum-hat-massive-schaeden-WOSKDILENVCZDFH2FCPEVASND4.html"�https://www.maz-online.de/brandenburg/wald-in-brandenburg-jeder-dritte-baum-hat-massive-schaeden-WOSKDILENVCZDFH2FCPEVASND4.html�





� Quelle: �HYPERLINK "https://www.waldkulturerbe.de/der-wald/bedeutung-der-waldwirtschaft"�https://www.waldkulturerbe.de/der-wald/bedeutung-der-waldwirtschaft� 


� Quelle: �HYPERLINK "https://www.google.com/maps/place/14547+Beelitz/@52.2416178,12.9132122,913m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x47a8890dde5df1bd:0x42120465b5e7440!8m2!3d52.2353295!4d12.9784788!16zL20vMGR2cGhi?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D"�https://www.google.com/maps/place/14547+Beelitz/@52.2416178,12.9132122,913m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x47a8890dde5df1bd:0x42120465b5e7440!8m2!3d52.2353295!4d12.9784788!16zL20vMGR2cGhi?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D� 


� Quelle: �HYPERLINK "https://www.merkur.de/wirtschaft/studie-windraeder-wertverlust-immobilien-usa-deutschland-zr-92906631.html"�https://www.merkur.de/wirtschaft/studie-windraeder-wertverlust-immobilien-usa-deutschland-zr-92906631.html� 


� Quelle: Allgemein verständliche Kurzbeschreibung des Vorhabens gemäß § 4 Abs. 3. i. V. m. § 4e der 9. BImSchV / Seite 1
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